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Ergebnisprotokoll zur Sitzung der Schulkonferenz am 09.12.2003

A. Vorbemerkung des Vorsitzenden:

Der Unterzeichner erläutert die diesmal schwierige Neukonstituierung des Vorstandes des Schulelternrates.

In der ersten Wahlversammlung des aus den Klassenelternratsvorsitzenden bestehenden Schulelternrates waren, wie sich später herausstellte, zwei Elternvertreter zunächst zu Klassenelternratsvorsitzenden und danach zu Mitgliedern des Vorstandes des Schulelternrates gewählt worden, die nach der Regelung des § 138 Abs. 2 des Schulgesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (SchulG M-V) für derartige Funktionen nicht wählbar waren.

Das insoweit verbindlich anzuwendende SchulG M-V sieht vor, dass nur solche Erziehungsberechtigte in Elternvertretungen mitwirken dürfen, die auch das Sorgerecht für die von ihnen vertretenen Kinder besitzen, was in den beiden Fällen nicht gegeben war. Beiden nicht wählbaren Erziehungsberechtigten wurde daher vom Unterzeichner nach einer diesbezüglichen Rechtsauskunft des Staatlichen Schulamtes Rostock mitgeteilt, dass ihre Wahl unwirksam war.

Um jedes Risiko hinsichtlich einer Anfechtbarkeit der insbesondere von der Schulkonferenz getroffenen Entscheidungen wegen der Mitwirkung nicht wählbarer Mitglieder ausschließen zu können, war im übrigen eine Neuwahl der Mitglieder des Vorstandes des Schulelternrates erforderlich.

Diese ist zwischenzeitlich am 25.11.2003 erfolgt. Auf dieser neuerlichen Wahlveranstaltung wurde den anwesenden Klassenelternratsvorsitzenden die Rechtslage nach dem SchulG M-V ausführlich erläutert. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass die Schulgesetze etlicher anderer Bundesländer durchaus Regelungen enthalten, die im Unterschied zu der in Mecklenburg-Vorpommern verbindlichen Rechtslage eine Wählbarkeit auch nicht Sorgeberechtigter ausdrücklich vorsehen. 

Nach einer Diskussion über die Rechtslage und die unerfreulichen Begleitumstände, bei der auch einer der beiden zu Unrecht gewählten Erziehungsberechtigten anwesend und beteiligt war, wurde schließlich die Neuwahl der Vorstandsmitglieder durchgeführt.

Die für die Wahlperiode 2003 – 2005 gewählten Mitglieder des Vorstandes des Schulelternrates bitte ich der Anlage 1 zu diesem Protokoll zu entnehmen.

Während einer der beiden nach den Regelungen des SchulG M-V zu Unrecht gewählten Erziehungsberechtigten zwar die Entscheidung des Gesetzgebers für inhaltlich falsch hielt, diese jedoch in ihrer Rechtswirkung zu akzeptieren bereit war, wurden durch den anderen Erziehungsberechtigten, der selbst Lehrer ist, dem Schulelternrat sowie dem Unterzeichner „fehlerhafte Entscheidungen und Maßnahmen“, eine „unkorrekte Vorgehensweise“ sowie das Vorhandensein einer „ausgrenzenden Einstellung“ u.ä. vorgeworfen und – u.a. - mit Hilfe eines sogenannten „offenen Briefes“ versucht, den Eindruck entstehen zu lassen, dass für den Vorstand des Schulelternrates und insbesondere den Unterzeichner nicht die Anwendung des SchulG M-V im Vordergrund stünde, sondern die Ausgrenzung von Stiefeltern bei der Arbeit in Elternvertretungen.

Nachdem sich dieser Elternvertreter, wie auch vom Unterzeichner angeraten, zunächst noch einmal persönlich an das Staatliche Schulamt Rostock gewandt hatte, das seine dem Unterzeichner mitgeteilte Rechtsauffassung nochmals bekräftigt hatte, wandte er sich direkt an das Bildungsministerium.

Zunächst wurde ihm von dort seine Auffassung bestätigt. Danach wurde die erteilte Auskunft nochmals einer weiteren Rechtsprüfung unterzogen, in deren Ergebnis nunmehr endgültig vom Bildungsministerium die ursprüngliche Rechtsauskunft des Staatlichen Schulamtes Rostock bestätigt wurde, wonach ein nicht sorgeberechtigter Erziehungsberechtigter nicht in Elternvertretungen mitwirken darf.

Nachtrag:

Da mir das entsprechende Schreiben des Bildungsministeriums bisher nicht vorliegt, verweise ich auf den diesbezüglichen Artikel in der Bad Doberaner Zeitung vom 16.12.2003, in dem sowohl die Problematik als auch die o.a. abschließende Rechtsauffassung des Bildungsministeriums geschildert wurden.

Ich gehe davon aus, dass damit endgültig klargestellt sein dürfte, dass der Schulelternrat und insbesondere der Unterzeichner, wie im Rahmen des Verfahrens bereits mehrfach betont, lediglich das für das Land Mecklenburg-Vorpommern geltende Schulgesetz angewendet hat.

Damit dürfte aus meiner Sicht spätestens nach der abschließenden Entscheidung des Bildungsministeriums kein Raum mehr vorhanden sein für

· Anwürfe persönlicher Art, die den Rahmen des Erträglichen zeitweise erheblich überschritten haben und stets Fragen nach den Zielen desjenigen aufwerfen, der sie äußert sowie

· Vermutungen nach dem Vorhandensein von Intrigen o.ä. gegen einzelne Personen, die in irgendeiner Weise angeblich unerwünscht sein könnten,

so dass auch der Vorstand und der gesamte Schulelternrat nach den Aufregungen der letzten Monate seine – wie ich meine – gute Zusammenarbeit untereinander und mit „unserer“ Schule und ihrer Leitung in Ruhe zugunsten der Schüler, also unserer Kinder, fortsetzen kann.

Die Frage einer Beteiligung auch nicht sorgeberechtigter Erziehungsberechtigter an der Elternarbeit kann, wie ich im Laufe des Verfahrens bereits mehrfach betont habe, nur im Rahmen politischer Aktivitäten durch eine Änderung des Schulgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern anders beantwortet werden als nach dem derzeit geltenden Gesetz. 

Das Ignorieren einer geltenden - wenn auch aus persönlicher Betroffenheit vielleicht unerwünschten - Rechtslage hingegen kann nach meiner festen Überzeugung niemals eine richtige Lösung sein, zumal sie in ihrer „Vorbild-„Wirkung gerade auf unsere Kinder wohl kaum das richtige Mittel sein dürfte.

B. Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte:

Auf Bitte von Fr. Ludwig, die den TOP 4 vorstellen möchte, wird die Tagesordnung so umgestellt, dass dieser TOP nunmehr TOP 1 wird und die anderen sich in der bisherigen Reihenfolge anschließen.

1. Bewerbung des Friderico-Francisceum Gymnasium zu Bad Doberan um den Titel „Umweltschule in Europa“

a. Fr. Ludwig stellt die bisher erfolgten Aktivitäten vor, die auch weitergeführt werden. 

Dies sind z.B.

· der Einbau einer Photovoltaikanlage,

· die Dachbegrünung,

· die Abfalltrennung und die Brotdosenaktion,

· das Grünes Klassenzimmer

· die Kräuterspirale, das Insektenhotel und der Fühlpfad,

· die Grünpflanzenaktion und schließlich

· die Batteriesammlung.

Neue Projekte im laufenden Schuljahr sind 

· der Erhalt von Eichen auf dem Schulgelände sowie

· die Korksammlung

Im Rahmen des erstgenannten neuen Projektes sollen Eichen erhalten werden, die offensichtlich durch die Bauarbeiten geschädigt worden sind. 

Leider wurden zwischenzeitlich bereits einige Bäume gefällt. Dies soll geschehen sein, ohne dass die Schule darüber vorher informiert worden ist. 

Der Unterzeichner hat sich bereit erklärt, diesbezüglich das zuständige Umweltamt des Kreises schriftlich dazu aufzufordern, zukünftig entsprechende Informationen vorab zu geben, zumal nur so Anfragen angesichts von Baumfällungen interessierter bzw. irritierter Bürger bei der Schule in der Erwartung umfassender Auskunft auch kompetent beantwortet werden können.

Es konnten allerdings auch bereits 9 Bäume unter besonderer Mithilfe von Fr. Dr. Steinhagen-Schneider neu gepflanzt werden.

Für die weiteren Erhaltungsarbeiten ist über den Schulverein des Gymnasiums ein Antrag auf finanzielle Unterstützung bei der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung gestellt worden.

Die Schulkonferenz beschließt einstimmig, die Bewerbung der Schule um den Titel „Umweltschule in Europa“ im laufenden Schuljahr zu unterstützen.

b. Fr. Ludwig spricht darüber hinaus an, dass sich die Bemühungen der Schüler um Ordnung und Sauberkeit auf dem Schulgelände und zur Vermeidung von Abfall, die in der Vergangenheit durchaus groß gewesen seien, wieder erheblich steigern müssten, da sie inzwischen sehr zu wünschen übrig lassen.

Fr. Keil ergänzt, dass das Verhalten der Schüler des Gymnasiums insbesondere auch außerhalb des Schulgeländes, z.B. vor dem ehemaligen Kaufhaus, einen katastrophalen Eindruck hinterlasse. 

So werde dieser Platz täglich mit Unrat jeglicher Art „verziert“, der dann ständig von städtischen Bediensteten mühsam aufgesammelt und abtransportiert werden müsse. Auch würde Bürgern, die die Schüler auf ihr Verhalten ansprechen, z.T. auf höchst unflätige Weise geantwortet.

Die Mitglieder der Schulkonferenz sind sich einig darüber, dass hier eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten zur kurzfristigen Verbesserung der Situation dringend erforderlich ist, zumal von Schülern des Gymnasiums erwartet werden muss, dass sie derartige unmögliche Verhaltensweisen unterlassen.

Es wird hiermit darum gebeten, dass

· die Schüler ihr Verhalten ändern und insbesondere ältere und verantwortungsbewusstere Schüler hier ihren Einfluss gegenüber jüngeren Schülern geltend machen,

· Eltern mit ihren Kindern eindringlich über die abzulehnenden Verhaltensweisen mit dem Ziel sprechen, diese zu verändern und schließlich

· die Lehrer wieder verstärkt die Schüler ansprechen, um eine Änderung zu erreichen.

Eine entsprechende Aufforderung wird auch direkt über die Klassensprecher an die Schüler gehen.

2. Vorstellung der neuen Schulordnung durch ein Mitglied des Projektkurses und Beschlussfassung zur Billigung der neuen Schulordnung.

Die – den meisten – Einladungen beigefügte Neufassung der Schulordnung wird von Arne Busch erläutert.

Die Nachfrage des Unterzeichners, ob und inwieweit die in der Vergangenheit in der Schulkonferenz hauptsächlich strittige Erlaubnis zum Aufenthalt – nur – der Sekundarstufe II während der Hofpausen im gesamten Schulgebäude (Altes Gebäude und Neubau) funktioniert, wird seitens der Lehrerschaft so beantwortet, dass dies schon einmal besser geklappt hätte, man aber gegen die Praktikabilität der bereits jetzt übergangsweise praktizierten Regelung keine grundsätzlichen Bedenken habe.

Herr Levetzow trägt vor, dass seitens des Schulträgers um eine Ergänzung dahingehend gebeten werde, Punkt 5.3 um einen Satz zu erweitern, der den Weg zur Sporthalle über den Kamp hinweg ebenso festlegt wie den Weg des Gebäudewechsels.

Die Schulordnung wird daraufhin mit dieser Ergänzung einstimmig beschlossen und ist ebenfalls als Anlage 2 dem Protokoll beigefügt.

3. Vorschlag zu veränderten Grundsätzen für Klassen- und Studienfahrten und Beschlussfassung über den Klassenfahrtenjahresplan

Aus Gründen der Aktualität zitiert der Unterzeichner aus einem Interview der NNN vom 09.12.2003 mit dem Bildungsminister, in dem dieser eingeräumt hat, dass die Schulämter aufgefordert worden seien, vorerst keine Klassenfahrten zu genehmigen.

Grund hierfür sei ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom September des Jahres, wonach jetzt geprüft werden müsse, ob – entgegen der bisherigen Praxis, nach der die Lehrer auf derartige Erstattungen „freiwillig“ verzichtet haben – die Lehrer Anspruch auf komplette Erstattung der Reisekosten haben. Allerdings dürften bereits abgeschlossene Reiseverträge selbstverständlich erfüllt werden.

Von den Mitgliedern der Schulkonferenz wird übereinstimmend der pädagogische Wert von Klassen- und Studienfahrten betont, wie ihn auch der Bildungsminister in dem o.a. Interview anerkannt hat.

Aus dem ebenfalls als Anlage 3 beigefügten „Gesamtplan der im Kalenderjahr 2004 vorgesehenen Schulfahrten“ ist ersichtlich, für welche der (mit ( gekennzeichneten) Fahrten bereits Verträge abgeschlossen worden sind, so dass sie definitiv stattfinden werden. Daneben werden noch Exkursionen durchgeführt werden, die nicht als Klassenfahrten gelten.

Zu den angestrebten neuen Grundsätzen für die Durchführung von Klassenfahrten wird vorgetragen, dass diese nach Vorstellungen des Lehrerrates folgende Kriterien erfüllen sollen:

· Von jeder Fachschaft werden fachlich und pädagogisch grundlegend strukturierte Fahrten erarbeitet und angeboten, in die sich dann die Schüler einwählen können.

· Das Verhältnis von Fahrtzeit zu Verweildauer am Ort der Klassen- oder Studienfahrt soll so gestaltet sein, dass vor Ort eine angemessene Zeit, mindestens 3 ½ Tage, zur Verfügung stehen.

· Die Kosten für derartige Fahrten sollen möglichst 200,- € nicht überschreiten. Insoweit werden die teilweise prophylaktisch höher geschätzten Kosten im Schulfahrtenjahresplan zumeist gesenkt werden können bzw. müssen.

Die Erarbeitung der neuen Grundsätze soll bis zur nächsten Sitzung der Schulkonferenz erfolgen, so dass über den dann vorzulegenden Entwurf diskutiert und ggf. abgestimmt werden kann.

4. Bestrebungen zur Festlegung einheitlicher beweglicher Ferientage aller Schulen in Bad Doberan

Auf der letzten Sitzung des Schulelternrates wurde von einem der Elternvertreter, dessen Kinder nicht nur auf das Gymnasium, sondern auch auf eine andere Schule in Bad Doberan gehen, angeregt, die Festlegung der frei beweglichen Ferientage schulübergreifend abzustimmen.

Eine solche Abstimmung hat bisher offensichtlich nicht stattgefunden, so dass insbesondere die beiden frei beweglichen Ferientage im November im Jahr 2003 unterschiedlich waren.

Der Unterzeichner regt daher an, über die frei beweglichen Ferientage im Gymnasium abzustimmen und diese mit dem Ziel den anderen Schulen mitzuteilen, dass diese möglichst dieselben Tage wählen.

Die Schulkonferenz entscheidet sich einstimmig dafür, im Schuljahr 2004/2005 neben dem bewährten Freitag nach Christi Himmelfahrt, dem 06.05.2005, die beiden anderen beweglichen Ferientage auf Donnerstag, 18.11. und Freitag, 19.11.2004 (Tage nach Buß- und Bettag) zu legen.

Der Unterzeichner wird sich an die anderen Schulen in Bad Doberan und darüber hinaus an das Schulamt mit dem Ziel einer Vereinheitlichung der Festlegung der beweglichen Ferientage auf die o.a. Termine wenden.

5. Festlegung der Termine für die Sitzungen des Vorstandes des Schulelternrates und der Schulkonferenz im Jahr 2004

Die bereits in der Tagesordnung für die Sitzung der vorgeschlagenen Termine für die Sitzungen des Vorstandes des Schulelternrates bzw. der Schulkonferenz werden wir folgt bestätigt:

Vorstand des Schulelternrates
Schulkonferenz

16.03. 30.03.

08.06. 22.06.

24.08. 07.09.

23.11. 07.12.

6. Sonstiges

Im Hinblick auf die Versorgung der Schüler mit einem gesunden und gehaltvollen Mittagessen wird noch einmal darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Angebote sowohl der Kantine in der Kreisverwaltung als auch des Ratskellers genutzt werden können. So betragen die Kosten in der Kantine der Kreisverwaltung bei 5 Essen in der Woche 2,40 € je Essen. 

Da von dieser Möglichkeit nach wie vor nur wenig Gebrauch gemacht wird, ist geplant, darüber auf dem nächsten Tag der offenen Tür am 24.02.2004 insbesondere die zukünftigen neuen Schüler des Gymnasiums bzw. deren Eltern zu informieren.

Seitens des u.a. bei dem Abschluss des Vertrages mit der Pächterin der Cafeteria federführenden Projektkurses „Schulinternes Management“ wird darüber berichtet, dass von Schülern die Preisgestaltung der Cafeteria kritisiert worden sei. Zwar habe daraufhin die Pächterin den Preis von ehemals 2,10 € auf nunmehr 1,90 € für ein Mittagessen gesenkt, aber gleichzeitig die Portionen verkleinert.

Allerdings, so wird ebenfalls berichtet, wird das gesamte Angebot der Cafeteria – nicht nur von solchen Schülern, die das Schulgelände nicht verlassen dürfen - sehr stark angenommen.

Es wird ausführlich darüber diskutiert, ob und wie Art und Umfang des Angebotes sowie die Preisgestaltung der Cafeteria trotz der augenscheinlich großen Nachfrage ggf. zugunsten der Schüler beeinflusst werden können.

Trotz der Federführung des Projektkurses bittet die Schulkonferenz die Schulverwaltung des Kreises, die auch den Vertrag mit der Pächterin abgeschlossen hat, den Projektkurs bei seinen weiteren Verhandlungen zu unterstützen, um damit die Ernsthaftigkeit der Bemühungen bis hin zu einer möglichen Kündigung des Vertrages bei Verstößen gegen dessen Wortlaut oder Sinn zu dokumentieren.
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